
AKTUELLE ANALYSEN 105  |  2026

1.  Kontrolle, Kurs und klare Kante

Die Migrationswende ist ein zentrales Anliegen 

dieser Bundesregierung. Sie wurde mit Amtsantritt im 

Mai 2025 unmittelbar eingeleitet. Unter dem Motto 

„Kontrolle, Kurs und klare Kante“ wird seitdem ir-

reguläre Migration wirksam begrenzt und das Migra-

tionsgeschehen wieder stärker staatlich gesteuert. 

Die Migrationswende hat die hohen Zugangszahlen 

der letzten Jahre bereits deutlich reduziert. Ziel ist, 

die rückläufige Entwicklung der Asylantragstellungen 

weiter zu fördern und konsequent dafür zu sorgen, 

dass Personen, die sich ohne Recht in Deutschland 

aufhalten, in ihre Herkunftsländer zurückkehren.  

Dadurch soll die Überlastung der Kommunen be-

endet und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger 

gestärkt werden, dass der Staat in der Lage ist, 

Migration wirksam zu steuern. Dieses Vertrauen ist 

wichtig, auch um die zunehmende Polarisierung in 

Deutschland zu stoppen.

Die Bilanz der ergriffenen Maßnahmen ist überaus 

erfolgreich: 2025 rund 51 Prozent weniger Asyl erst-

anträge als 2024 und minus 66 Prozent im Vergleich 

zu 2023. Auch 2026 gehen die Asylerstanträge 

weiter zurück.1

Die Migrationswende

Die Wende in der deutschen Asylpolitik zeigt klare Ergebnisse:  

Weniger Anträge, mehr Ordnung, klare Regeln. Mit Grenzkontrollen, Rückführungen  

und der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems  

stehen Humanität und Ordnung wieder im Gleichklang.  

Das Ziel ist Vertrauen durch Steuerung – national gefestigt, europäisch abgestimmt.

Alexander Dobrindt

Neue Wege zur Begrenzung der i l legalen Migrat ion  
in Deutschland und Europa
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2.  Grenzkontrollen

Ein zentrales Element der Migrationswende sind 

intensivierte Grenzkontrollen an den deutschen 
Grenzen.

Die Binnengrenzkontrollen wurden zuletzt durch die 

Bundesregierung bis Mitte September 2026 verlän-

gert. Durch die Maßnahmen konnten seit Mai 2025 

über 32.000 illegale Einreisen unmittelbar verhindert, 

Schleuserkriminalität eingedämmt und das Asyl-

system spürbar entlastet werden.

3.  Reduzierung der Pull-Faktoren

Ergänzend zu den Grenzkontrollen wurden die Pull-
Faktoren, die Menschen dazu bewegt haben, sich 

auf die gefährlichen Fluchtrouten nach Deutschland 

zu begeben, stark reduziert. Mit diesen Maßnahmen 

wird das klare Signal in die Welt gesendet: Die Migra-

tionspolitik in Deutschland hat sich grundlegend 

geändert. Unser Land hat aufgehört, ein starker 

Migra tionsmagnet für illegale Zuwanderung zu sein.

Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär 
Schutzberechtigten

So wurde der Familiennachzug zu subsidiär Schutz-
berechtigten2 ausgesetzt. Dazu verabschiedeten 

die regierungstragenden Fraktionen wenige Monate 

nach der Konstituierung des 21. Deutschen Bundes-

tages ein Gesetz, das ein wesentlicher Baustein zur 

Entlastung und Neuordnung des Asylsystems ist.

Aufgrund dieses Gesetzes wird der Familiennachzug 

zu subsidiär Schutzberechtigten aktuell nicht mehr 

gewährt.

Zusätzlich wurde das Ziel der Begrenzung des Zu-

zugs wieder in das Aufenthaltsgesetz aufgenommen.

Mit der Aussetzung des Familiennachzugs wird dem 

Geschäftsmodell krimineller Schleuserbanden ent-

gegengewirkt, wonach ein subsidiär Schutzberech-

tigter in Deutschland angekommen sein muss, damit 

die gesamte Familie auch ohne Asylanerkennung 

nachziehen kann. Dieser erhebliche Pull-Effekt wurde 

beseitigt und dadurch die Aufgabenlast von Ländern 

und Kommunen bei der Unterbringung und Integra-

tion reduziert.

Die Verfassungsmäßigkeit der Aussetzung wurde 

in nunmehr ständiger Rechtsprechung der Verwal-

tungsgerichtsgerichtsbarkeit bestätigt. Den verfas-

sungs-, völker- und europarechtlichen Vorgaben wird 

dadurch entsprochen, dass in Härtefällen Familien-

zusammenführungen möglich bleiben.3 In Einzelfällen 

kann daher das Ergebnis der individuellen Prüfung 

bedeuten, dass ein Recht auf Familiennachzug be-

steht. Ein generelles Recht auf Familienzusammen-

führung gibt es indes nicht mehr.

Abschaffung der Turbo-Einbürgerung

Darüber hinaus wurde die von der Ampel-Koalition 

eingeführte Turbo-Einbürgerung, die den Erhalt des 

deutschen Passes nach nur drei Jahren Aufenthalt in 

Deutschland ermöglichte, abgeschafft.4

Mit der Abschaffung der Turbo-Einbürgerung ist 

künftig grundsätzlich eine Aufenthaltszeit von min-

destens fünf Jahren Voraussetzung für die Erlangung 

der Staatsangehörigkeit. Dadurch wird die ganz klare 

Botschaft gesendet: Die Einbürgerung steht erst am 

Ende einer erfolgreichen Integration. Insbesondere 

ist der Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit kein 

Automatismus. Die Gesetzesreform folgt der festen 

Überzeugung, dass bei konsequenter Anwendung 

des vorhandenen Rechtsrahmens nur eingebürgert 

werden kann, wer sich tatsächlich zu unseren Werten 

bekennt und mit den hiesigen Lebensverhältnissen 

vertraut ist.

Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen  
für Rückführungen

Ein weiteres wesentliches Ziel ist die Steigerung  
der Zahl der Rückführungen ausreisepflichtiger  
Personen. Dazu wurden erste gesetzliche Maßnahmen 

verabschiedet. So wurde der Pflichtbeistand in Ab-

schiebungshaftsachen wieder abgeschafft. Darüber 

hinaus soll die Bundespolizei die Kompetenz erhal-

ten, für vollziehbar ausreisepflichtige, nicht geduldete 

Ausländer, die sie in ihrem Zuständigkeitsbereich 

feststellt, Abschiebungshaft oder Ausreisegewahr-

sam zu beantragen, um ihre Abschiebung sicherzu-

stellen. Weitere, umfangreichere gesetzgeberische 

Maßnahmen werden folgen.
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Rückführungen nach Afghanistan

Die im Sommer 2021 ausgesetzten Rückführungs-
verfahren nach Afghanistan wurden wie im 

Koalitions vertrag vereinbart wieder aufgenommen.

Dabei hat die Bundesregierung die zuständigen 

Länder in dieser Legislaturperiode bereits bei der 

Rückführung von ausreisepflichtigen afghanischen 

Staatsangehörigen nach Afghanistan unterstützt,  

die in Deutschland strafrechtlich in Erscheinung  

getreten sind.

4.  Humanität und Ordnung

Die zuvor beschriebenen Maßnahmen dienen dem 

Ziel, dass bei der Steuerung der Migration nach dem 

Grundsatz „Humanität und Ordnung“ wieder mehr 
Acht auf die Ordnung gelegt wird. Deutschland steht 

zu seinen humanitären Verpflichtungen. Durch die 

Migrationswende kommen aber nunmehr Humanität 

und Ordnung wieder in einen angemessenen Aus-

gleich. Dies führt im Ergebnis dazu, dass

• die Zahl irregulärer Migration deutlich zurückgeht,

• die Belastung des Staats und vor allem der Kom-

munen organisatorisch und finanziell sinkt und

• die Akzeptanz für berechtigte Asylbegehren in der 

Bevölkerung nicht verloren geht.

5.  Die europäische Säule

Von Anfang an stand die Migrationswende auf zwei 

Säulen: Auf der nationalen Säule und gleichzeitig 

auf der europäischen Säule. Die Migrationswende 

wird nur in Abstimmung mit unseren europäischen 

Partnern gelingen: Sie ist sowohl für Deutschland als 

auch für Europa wichtig. Denn ganz Europa profitiert 

vom Rückgang der illegalen Migration nach Deutsch-

land. Deswegen hat Deutschland bei der Bekämp-

fung illegaler Migration eine Führungsrolle in Europa 

übernommen.

Die dauerhafte Begrenzung der illegalen Migration 

kann nur erreicht werden, wenn auch die europäische 

Säule gestärkt wird.

Deutschland als Motor einer  
europäischen Migrationswende

Die Migrationswende zielt daher auf Kooperation, auf 

Konsequenz und Klarheit: Kooperation mit unseren 

europäischen Partnern, Konsequenz bei der Reduzie-

rung von Pull-Faktoren und Klarheit mit dem Signal in 

die Welt: Die Migrationspolitik in Deutschland hat sich 

grundlegend verändert.

Der Abstimmung weiterer begrenzender Maßnah-

men diente im Juli 2025 ein Treffen der zuständigen 
Minister wesentlicher Partnerländer auf der Zug-
spitze. Dort wurde eine erneute Fortentwicklung des 

europäischen Asylsystems im Sinne einer härteren 

und besser abgestimmten Linie gegen irreguläre 

Migration gemeinsam beschlossen. Im Mittelpunkt 

stehen dabei die Beschleunigung von Asylverfahren, 

die konsequentere Durchführung von Rückführungen 

sowie eine engere Zusammenarbeit bei Grenzschutz 

und Schleuserbekämpfung.

Beim Munich Migration Meeting im Oktober 2025 

wurde dieser Kurs weiter konkretisiert. Die Innen-

minister diskutierten neue innovative Lösungen wie 

Rückkehrzentren („Return Hubs“) außerhalb der EU, 

engere Kooperationen mit Herkunfts- und Transit-

ländern sowie technische Maßnahmen zur besseren 

Kontrolle der Außengrenzen. Der Gipfel unterstrich, 

dass Deutschland bereit ist, eine führende Rolle bei 

der Ausgestaltung der europäischen Migrationspolitik 

zu übernehmen.

Beim Treffen des EU-Ministerrats am 8. Dezember 
2025 einigten sich die Mitgliedstaaten schließlich 

auf die Einführung eines Solidaritätspools ab 2026, 

der besonders belastete Länder unterstützen wird. 

Zudem konnten Fortschritte bei der gemeinsamen 

Rückführungspolitik und bei der Festlegung sicherer 

Herkunftsländer erzielt werden. Diese Beschlüsse 

sind ein elementarer Schritt zur pragmatischen Um-

setzung des neuen europäischen Asylsystems.

Ziel ist, die Sekundärmigration zu reduzieren und das 

europäische Asylsystem insgesamt effizienter aus-

zugestalten. Dabei erfährt Deutschland seitens der 

EU-Kommission und von vielen Nachbarstaaten Lob 

und Anerkennung für die eingeleiteten Begrenzungs-

maßnahmen.

DIE MIGRATIONSWENDE
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Reform des Gemeinsamen Europäischen  
Asylsystems (GEAS)

Kernstück der europäischen Säule ist das neue 
Gemein same Europäische Asylsystem (GEAS), das 

ab dem 12. Juni 2026 europaweit Anwendung findet. 

Das GEAS bildet die Grundlage, um die Migrations-

wende in Europa zu verwirklichen. Es schafft ein 

neues Gleichgewicht aus Ordnung, Humanität und 

Solidarität: Schutz der europäischen Außengrenzen, 

Lastenausgleich zwischen den Mitgliedstaaten und 

Senkung der Sekundärmigration.

Die GEAS-Reform enthält elf Rechtsakte, die in allen 

EU-Mitgliedstaaten angewendet werden müssen. Sie 

soll eine Blaupause für weitere europäische Vorha-

ben sein.

GEAS sieht unter anderem Asylverfahren an den  

EU-Außengrenzen sowie eine bessere Registrie-

rung von Migranten vor. Bei einer Einreise über die 

EU-Außengrenze5 ist beispielsweise bei Identitäts-

täuschern oder einer Herkunft aus einem Land mit 

geringer Schutzquote verpflichtend ein Asylgrenzver-

fahren innerhalb von zwölf Wochen durchzuführen. 

Wird kein Schutz gewährt, schließt sich unmittelbar 

ein Rückkehrverfahren an, das ebenfalls binnen zwölf 

Wochen durchzuführen ist. Damit soll gewährleistet 

werden, dass Personen ohne Verzögerung in die je-

weiligen Herkunftsstaaten oder sonstige Drittstaaten 

zurückgeführt werden. Während der Verfahren gelten 

Personen als nicht eingereist und dürfen sich nicht 

frei innerhalb des Landes bewegen6:

Alle Personen, die sich irregulär nach Europa Zutritt 

verschafft haben, werden künftig direkt gescreent. 

Dies umfasst die Identifikation von Personen, Gesund-

heits-, Vulnerabilitäts- und Sicherheitskontrollen 

sowie die Abnahme von biometrischen Daten. Um 

verlässliche Datengrundlagen zu schaffen und ins-

besondere Wanderbewegungen besser nachzu-

voll ziehen, fließen diese Informationen in eine 

gemeinsame europäische Migrationsdatenbank7, 

in der künftig neben den biometrischen Daten auch 

Identitäts- und Reisedokumente hinterlegt sind.

Die Verfahren, in denen Schutzsuchende bereits in 

einem anderen Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt 

haben, werden beschleunigt und Zuständigkeiten 

 klarer geregelt. Außerdem werden Überstellungen  

in bestimmten Fällen länger möglich sein, etwa  

wenn sich Schutzsuchende diesen entziehen oder 

renitent verhalten.

Außerdem wird die Verantwortung innerhalb der EU 

solidarischer verteilt. EU-Mitgliedstaaten, die unter 

Migrationsdruck stehen, sollen von anderen EU-Mit-

gliedstaaten entlastet werden, indem diese entweder 

Asylsuchende aufnehmen oder durch finanzielle und 

operative Beiträge Solidarität leisten. Zudem wird 

die Rückführung abgelehnter Asylbewerber stärker 

europäisch koordiniert.

Das Bundesministerium des Innern arbeitet mit hoher 

Priorität an der Umsetzung der GEAS-Reform. Dazu 

hat das Bundeskabinett bereits im September 2025 

zwei Gesetzentwürfe8 zur Schaffung der Voraus-

setzungen im nationalen Recht beschlossen, die am 

27. Februar 2026 vom Deutschen Bundestag ver-

abschiedet wurden. Die Behandlung im Bundesrat 

erfolgte am 27. März 2026.

Die Gesetze vollziehen die Prioritätensetzung in  

der Migrationspolitik: Migration besser steuern und 

ordnen und gleichzeitig humanitäre Standards und 

europäische Zusammenarbeit behalten. Für die  

Anwendbarkeit der neuen Regelungen der GEAS- 

Reform ab Juni 2026 ist Deutschland mit dieser 

erfolgreichen rechtlichen Umsetzung gut aufgestellt.
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6.  GEAS härten und schärfen

Neben den bereits beschlossenen Maßnahmen der 

GEAS-Reform soll gemeinsam mit Partnerländern 

innerhalb der EU der Rahmen des europäischen Asyl-

rechts weiter geschärft und gehärtet werden.

Drittstaatenmodell und Return-Hubs

Deutschland geht dabei zusammen mit anderen Mit-

gliedstaaten bei innovativen Drittstaatenmodellen 
und Return Hubs voran. Denn nur wenn Rückführun-

gen effektiv umgesetzt werden, funktioniert GEAS 

insgesamt.

Dabei sollen partnerschaftliche Lösungen mit Dritt-

staaten und eine Rückführung in heimatnahe Zentren 

zum Tragen kommen. Die Entwicklung von solchen 

innovativen Drittstaatenmodellen ist ein starker Bei-

trag zur Ordnung, Kontrolle und Konsequenz in der 

europäischen Migrationspolitik.

Bereits seit längerem gibt es hierzu einen regel-

mäßigen Austausch von 22 EU-Mitgliedstaaten. Die 

Entscheidungsprozesse müssen aber beschleunigt 

werden. Ende Januar haben sich daher fünf EU-Staa-

ten auf Initiative Deutschlands und der Niederlande 

in einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen, die 

bei diesem Thema weitergehende Lösungen er-

arbeiten wollen. Gemeinsam mit den Niederlanden, 

Dänemark, Österreich, Griechenland und mit Unter-

stützung der EU-Kommission wird in diesem Verbund 

ein Plan erarbeitet, der praktische und rechtssichere 

Lösungen für Drittstaatenmodelle und insbesondere 

Return Hubs aufzeigen wird. Insbesondere sollen 

Return Hubs nur in solchen Drittstaaten eingerichtet 

werden, in denen Menschen- und Völkerrecht ein-

gehalten werden.

Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten  
auf EU-Ebene

Darüber hinaus hat die EU eine Liste sicherer Her-
kunftsstaaten beschlossen. EU-Beitrittskandidaten 

sind damit grundsätzlich sichere Herkunftsstaaten.9 

Zudem wurden weitere Länder als sichere Her-

kunftsstaaten deklariert. Diese europäische Maß-

nahme flankiert ein zentrales Versprechen aus dem 

Koalitionsvertrag, wonach sichere Herkunftsstaaten 

durch Rechtsverordnung festgesetzt werden sollen. 

Das umsetzende Gesetz, das nunmehr diese Er-

mächtigung für die Bundesregierung einräumt, ist am 

1. Februar 2026 in Kraft getreten. Damit wird der ho-

hen Zahl von erfolglosen Asylanträgen aus sicheren 

Herkunftsstaaten entgegengewirkt. Zudem werden 

die Behörden von Bund, Ländern und Kommunen 

entlastet. Die entsprechende Rechtsverordnung, mit 

der die bisher gesetzlich eingestuften Herkunftsstaa-

ten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, 

Ghana, Kosovo, Republik Moldau, Montenegro, 

Nordmazedonien, Senegal und Serbien nun auch per 

Rechtsverordnung als sichere Herkunftsländer einge-

stuft wurden, ist am 2. Februar 2026 in Kraft getreten.

Im Koalitionsvertrag ist darüber hinaus vorgesehen, 

weitere Länder als sichere Herkunftsstaaten einzu-

stufen.10 Dabei liegen Staaten, deren Anerkennungs-

quote seit mindestens fünf Jahren unter fünf Prozent 

liegt, im Fokus. Die Staaten Indien, Marokko und 

Tunesien, auf die dies zutrifft, sind bereits auf der 

EU-Liste aufgeführt. Ab 12. Juni 2026 gelten diese 

Staaten als sicherer Herkunftsstaat auf Unionebene.

Rückkehr fördern

Für Personen ohne Bleibeperspektive gibt es die 

Möglichkeit der freiwilligen und selbstbestimmten 
Rückkehr in das Herkunftsland oder einen aufnahme-

bereiten Drittstaat.

Zur Umsetzung des Koalitionsvertrages, der eine 

Stärkung der freiwilligen Rückkehr und Rückkehr-

beratung vorsieht11, arbeitet das Bundesministerium 

des Innern gemeinsam mit den Ländern an einer 

umfassenden Optimierung der Förderprogramme im 

Bereich freiwillige Rückkehr und Reintegration. Im 

Fokus steht dabei insbesondere Syrien.

DIE MIGRATIONSWENDE
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Arbeitsmarktzugang für Asylbewerber

Eine weitere Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, 

wonach Hürden für Flüchtlinge bei der Beschäfti-

gungsaufnahme abgebaut werden sollen, wird mit 

dem Ende Februar vorgestellten „Sofort-in-Arbeit-
Plan“ erfüllt.

Mit dem GEAS-Anpassungsgesetz wurden die Rege-

lungen zum Arbeitsmarktzugang so geändert, dass 

Asylbewerber künftig schon nach drei Monaten in 

Deutschland arbeiten können;12 auch wenn ihr Asyl-

verfahren noch läuft. Bisher mussten Antragsteller 

vielfach länger warten, bevor sie eine Beschäftigung 

aufnehmen konnten. Demgegenüber lautet jetzt das 

neue Ziel: Teilhabe durch Tätigkeit. Wer hierher-

kommt, soll schnell arbeiten können, da die beste 

Integration die Arbeitswelt ist.

Ausgenommen sind insbesondere Personen mit be-

reits bestandskräftig abgelehntem Asylantrag, Perso-

nen aus sicheren Herkunftsstaaten sowie Personen, 

die im Verfahren nicht mitwirken, etwa wenn sie ihre 

Identität verschleiern oder unzutreffende Angaben zu 

ihren Fluchtgründen machen. Entsprechendes gilt für 

Geduldete, sofern deren Identität geklärt ist.

Die Neuregelung hat keinen Einfluss auf Ablauf oder 

Ausgang des Asylverfahrens.

Integration von Schutzberechtigten

Die Migrationswende wird durch eine Reform der 

deutschen Integrationspolitik flankiert. Integration 

soll weiterhin gefördert, aber intensiver als bisher 

 eingefordert werden.

Der Integrationskurs ist eine staatliche Maßnahme 

des Bundes zum Spracherwerb für Zugewanderte. Er 

vermittelt die deutsche Sprache, die Rechtsordnung, 

Kultur und Geschichte Deutschlands.

Es geht aber um mehr: Nicht nur Worte, sondern auch 

Werte! Wie wir zusammen leben in Deutschland. 

Auch in diesem Feld muss der Kurs für den Alltag der 

Menschen Mehrwert und Orientierung bringen. Dabei 

darf aber nicht übersehen werden, dass diese Kurse 

teuer sind und die Ausgaben in den letzten Jahren 

massiv gestiegen sind: Von unter 500 Millionen Euro 

im Jahr 2021 bis hin zu über 1,3 Milliarden Euro in 

2025.13

Diese Dynamik der Kostensteigerung kann nicht 

aufrechterhalten werden. Um dem System eine 

Atempause zu verschaffen, die den nötigen Raum 

für weitere Reformen schafft, ist es notwendig, die 

Teilnehmerzahl in Integrationskursen wegen der 

Überjährigkeit der Kurse zu reduzieren. Nur sofortige 

Maßnahmen sichern die nötigen Spielräume in 2027. 

Damit wird die Reform der Integrationskurse zügig  

auf den Weg gebracht.

Grundsätzlich werden auch zukünftig Integrations-

kurse in erheblichen Umfang zur Verfügung stehen. 

In Zukunft konzentrieren sich allerdings Integra-

tionskurse auf Menschen, die eine positive Bleibe-

perspektive in Deutschland haben. Dieser Grundsatz 

galt im Kern bereits bis 2022 und er steht jetzt wieder 

im Einklang mit den migrationspolitischen Prioritäten 

der Bundesregierung. Die Priorität liegt dabei auf 

den Personen, die dauerhaft mit Aufenthaltsrecht 

in Deutschland bleiben, um Ihnen durch den erfolg-

reichen Spracherwerb die Integration in den Arbeits-

markt und in das gesellschaftliche Leben  

zu erleichtern.
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7.  Fazit: Vertrauen durch Steuerung

Die Migrationswende ist ein Paradigmenwechsel: 

Migration wird wieder stärker als ordnungs- und 

sicherheitspolitische Aufgabe begriffen, sowohl auf 

nationaler als auch auf europäischer Ebene. Natio-

nale Grenzkontrollen und strengere Asylverfahren 

gehen Hand in Hand mit dem Ansatz, die europäi-

sche Zusammenarbeit zu vertiefen. Der Erfolg dieses 

 Ansatzes liegt darin, dass sich Kontrolle, Humanität 

und europäische Solidarität dauerhaft und effektiv 

miteinander verschränken und in einen angemes-

senen Ausgleich gebracht werden. So wird mit der 

Migrationswende der Grundstein für eine funktio-

nierende nationale und europäische Steuerung der 

Migration gelegt und gleichzeitig das Vertrauen  

der Menschen in die Handlungsfähigkeit des Staats 

gestärkt.

ist seit Mai 2025  

Bundesminister des Innern.

Alexander Dobrindt , 
MdB

© Henning Schacht
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Anmerkungen:

1 Im ersten Quartal 2026 lag die Anzahl von Asylerstanträgen (22.491) weit unter dem Niveau des ersten Quartals 2025 (36.136). Insgesamt 

wurden 2025 113.226 Asylerstanträge in Deutschland gestellt. EU-weit wurden 2025 ca. 822.000 Asylanträge gestellt, deutlich weniger als im 

Vorjahr und so niedrig wie seit 2021 nicht mehr.

2 Subsidiären Schutz erhalten Menschen, denen weder Asyl noch Flüchtlingsschutz gewährt werden kann, die aber in ihrem Herkunftsland 

ernsthafter Gefahr für Leib oder Leben ausgesetzt wären – etwa durch Folter oder die Todesstrafe (§ 4 Asylgesetz).

3 Bis einschließlich 23. Juli 2027.

4 Das Gesetz ist am 30. Oktober 2025 in Kraft getreten.

5 Im Falle Deutschlands: Flug- und Seehäfen.

6 Sogenannte „Fiktion der Nicht-Einreise“.

7 EURODAC.

8 GEAS-Anpassungsgesetz und dem GEAS-Anpassungsfolgegesetz.

9 Mit Ausnahme der Ukraine.

10 Zeilennummer 2996 – 3000.

11 Zeilennummer 3024 – 3025.

12 Statt bisher: 6 Monate.

13 Von 474,9 Millionen Euro in 2021 auf 1,329 Milliarden Euro in 2025.


